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vom Buchstaben der Verfassung als
davon abhängen, wie die Verfassungsgrundsätze

umgesetzt werden. Die
Verfassung, inklusive der darin enthaltenen
Kompetenzen der EU, ermöglicht einen

grossen Gestaltungsspielraum. Es ist vor
allem auch eine Aufgabe der Gewerkschaften

und der Linken insgesamt, auf
die Regierungen den nötigen Druck zu
machen, um diesen Gestaltungsspielraum

im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung

zu nutzen und z.B. mehr soziale
Mindestbestimmungen durchzusetzen.
Dafür müssen die Gewerkschaften
vermehrt zusammenarbeiten und eine
«europäische Konfliktfähigkeit» entwickeln,

wie es Reiner Hofmann,
Vizepräsident des EGB, kürzlich formuliert
hat. Nur mit Lobbyarbeit und ohne
Kämpfe wird das nicht gehen. •

Der schöne Schein und die harten
Bestimmungen

Gerne hoffe ich, dass die Zukunft der EU die
Überlegungen von Hans Baumann bestätigen

wird. Ich stimme mit ihm überein, dass

Verfassungsfragen immer auch Machtfragen

sind - und vermisse die linke Gegenmacht,

die sich dem neoliberalen
Mainstreamentgegenstellt. «Ohne Kämpfe wird
das nicht gehen» - aber warum kämpfen
Gewerkschaften nicht entschiedener für
die EU als Friedens- und Sozial-Union?

i. «Aufrüstungsprojekt»
Es stimmt, dass die EU nie ein reines
Friedensprojekt gewesen ist. Ja, selbst die

Interventionstruppe von 60 ooo Soldatinnen
und Soldaten wurde unabhängig von der
EU-Verfassung schon 199g beschlossen.
Aber es macht einen Unterschied, ob diese
Politik nun auch noch in der Verfassungfestgeschrieben

und damit perpetuiertwerden
soll. Wenn die Gliedstaaten sich gar
verpflichten, «ihre militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern», dann wird die
EU-Verfassung zu einem Dokument der
Aufrüstung statt des Friedens. Dahinter
steht der militaristische Glaube, dass es
immer (mehr) Gewalt brauche, um die
anstehenden Konflikte zu lösen. Vollends
unannehmbar ist die «Bekämpfung des
Terrorismus» als Verfassungsauftrag, der nicht
einmal an ein UNO-Mandat gebunden wird.

Es trifft zu, dass nur ein einstimmiger
Ministerrat solche «Missionen» beschliessen
kann. Aber ist diese Einstimmigkeitnicht
auch wieder eine Machtfrage? Werden die
Neutralen solche Beschlüsse verhindern und
sich nicht in die Stimmenthaltungflüchten?

Alles in allem: Heiligt der Zweck der eu¬

ropäischen Unabhängigkeit von den USAdie
Imitation der Mittel dieser Weltmacht?

2. Soziale Ziele - neoliberale Rechtssätze
Hans Baumann entnimmt der EU-Verfassung

einen grundsätzlichen und einen
organisatorischen Teil. Wenn ich dieser
Einteilungfolge, dann enthält der erste Teil die
wen ig verbindlichen Programmsätze, während

die unmittelbaranwendbaren Rechts-
sötzedem zweiten Teil vorbehalten bleiben.
All die sozialen und ökologischen Ziele, die
Grundwerte und Grundrechte des ersten
Teils können nicht darüber hinwegtäuschen,

dass der zweite Teil sich auf eine
Marktwirtschaft ohneAdjektive besch rä n kt.
Was nützen «Vollbeschäftigung und sozialer

Fortschritt», wenn das Instrumentarium
fehlt, um die Durchsetzung dieser Ziele zu

gewährleisten? Es gilt vielmehr die Grundregel,

dass Verstösse gegen den Binnenmarkt

vor dem Gerichtshof ein klagbar sind,
nicht aber Verstösse gegen Sozialziele.

Wohl gibt es Mindestbestimmungen im
Arbeits- und Sozialbereich. Aber es gibt sie

vor allem als Kannvorschriften. Und selbst
wenn diese ausgeschöpft würden, müssten
sie sich an die Grenzen ha Iten, die der Markt
ihnen setzt. Darum dürfen öffentliche
Unternehmen nicht mehr gefördert, private
Unternehmen nicht mehr vom Staat
«gerettet» werden. Wirtschaftsfreiheit geniesst
einen weit höheren Schutz als Arbeit.

Dass die fehlende Harmonisierung der
direkten Steuern einen «Abwärtswettbewerb»

gegen die sozialen Errungenschaften
derMitgliedstaaten mit sich bringen könnte,

ist unbestritten. Dass die Linke in der
Schweiz in dieser Frage nicht weiter gekommen

ist, macht die Sache nicht besser.

Willy Spieler
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